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1. Prüfungsauftrag 

Die Geschäftsführung der 

Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG, 

München 

(im Folgenden auch „KWP III“ oder „Gesellschaft“ genannt) 

hat uns auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beauftragt, den Jahres-

abschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der Buchfüh-

rung in entsprechender Anwendung der §§ 317 ff. HGB zu prüfen. 

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB (§ 264a Abs.1) HGB bezeichneten 

Größenmerkmalen als kleine Personenhandelsgesellschaft einzustufen und daher nicht 

prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung 

erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Gesellschaft nimmt die Erleichterungsvorschriften des 

§ 264 Abs. 1 S. 4 HGB in Anspruch und erstellt keinen Lagebericht. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die  

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen 

Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F., dem der von uns geprüfte Jahres-

abschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Dieser Bericht ist 

an das geprüfte Unternehmen gerichtet. 

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Ver-

hältnis zu Dritten, die als Anlage diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbe-

dingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung 

vom 1. Januar 2017 (AAB) maßgebend.  
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

2.1. Sonstige Unregelmäßigkeiten 

Wir haben bei unserer Prüfung festgestellt, dass die Offenlegung der Abschlüsse für die 

Jahre 2019 und 2020 gemäß §§ 325 ff. HGB nicht fristgerecht bzw. bisher nicht erfolgte. 

 

3. Wiedergabe des eingeschränkten Bestätigungsvermerks  

Wir haben dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. De-

zember 2020 der Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG, München, in 

der diesem Bericht als Anlage 1 bis 3 (Jahresabschluss) beigefügten Fassung den unter 

dem Datum vom 28. Juli 2022 in München unterzeichneten eingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG, München 

Eingeschränktes Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. 

KG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie 

dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den – geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der beigefügte Jahresabschluss mit Ausnahme der möglichen Auswirkungen des 

im Abschnitt „Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile“ beschriebenen Sach-

verhalts in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Personengesellschaften im 

Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt mit  

Ausnahme dieser möglichen Auswirkungen unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer 

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung mit Ausnahme der 

genannten Einschränkungen der Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil 

Am 14. Februar 2022 hat die Geschäftsführung der Gesellschaft beim Insolvenzgericht 

München wegen drohender Zahlungsunfähigkeit den Antrag auf Insolvenz gestellt. Am 

25. Februar 2022 wurde Herr Oliver Schartl von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bier-

bach & Kollegen zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Wann das Insolvenzver-

fahren eröffnet werden wird, ist im Zeitpunkt des eingeschränkten Bestätigungsvermerks 

noch nicht absehbar. Aktuell ist ein Verkaufsprozess aufgesetzt, um einen oder mehrere 

Investoren zu finden. Die Geschäftsführung der Green City Energy Kraftwerkspark III 

GmbH & Co. KG und der vorläufige Insolvenzverwalter gehen davon aus, dass die von 

der Gesellschaft im Anlagevermögen gehaltenen Anteile, Ausleihungen und Forderun-

gen an verbundenen Unternehmen veräußert werden können. Eine Fortführung der 

Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG in der bisherigen Geschäftsaus-

richtung erscheint nach Einschätzung der Geschäftsführung als unwahrscheinlich. Die 

gesetzlichen Vertreter haben den Jahresabschluss daher unter Abkehr von der An-

nahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. 

Die Höhe der Verkaufserlöse für die zu veräußernden Vermögensgegenstände (Anteile, 

Ausleihungen und Forderungen an verbundene Unternehmen mit Buchwerten in Höhe 

von insgesamt TEUR 26.207) wird von der Insolvenzeröffnung, dem Investitionsbedarf, 

aber auch von der individuellen Markt- und Risikoeinschätzung eines Investors und den 

individuellen Renditeerwartungen abhängen und ist dementsprechend von der Ge-

schäftsführung aktuell nicht abschließend einzuschätzen. Aufgrund der Entwicklungen 

auf den Märkten werden Wind- und Solaranlagen sowie Wasserkraftwerke in Europa 

derzeit eher hochpreisig gehandelt, so dass die Geschäftsführung es für wahrscheinlich 

hält, dass die Verkaufserlöse die ausgewiesenen Buchwerte übersteigen. Sie erachtet 

daher die bei den Anteilen und Ausleihungen vorgenommenen Abschreibungen (insge-

samt TEUR 20.017) auf diese Buchwerte als ausreichend. Wir haben keine geeigneten 

Prüfungsnachweise dafür erhalten können, dass evtl. Erlöse aus dem Verkauf der be-

treffenden Vermögensgegenstände nicht niedriger oder aber höher sind als die ausge-

wiesenen Buchwerte. Wir können daher nicht ausschließen, dass Abschreibungen auf 
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die ausgewiesenen Buchwerte der betreffenden Vermögensgegenstände zu niedrig 

oder zu hoch vorgenommen wurden. Gleiches gilt für die Bewertung der Forderungen 

an die Green City AG i.I. zum Bilanzstichtag. Bislang wurden Forderungen zur Insolvenz-

tabelle angemeldeten, es ist jedoch aktuell nicht abschätzbar, ob noch weitere Forde-

rungen angemeldet und anerkannt werden. 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-

mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-

derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-

weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser eingeschränktes Prü-

fungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deutschen, für Personengesellschaften im Sinne des § 264a HGB gelten-

den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und da-

für, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-

chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 

den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha-

ben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-

chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
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hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-

satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-

sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-

sche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und füh-

ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-

gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 

Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-

ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können.  
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• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 

den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen darüber, ob die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses durch die Geschäftsführung und den vorläufigen Insolvenzverwalter unter 

Abkehr von der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit angemes-

sen ist, sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur geordne-

ten Abwicklung aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 

auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen 

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modi-

fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-

schaft die geordnete Abwicklung nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-

grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-

abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-

fung feststellen.“  
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4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der nach den für alle Kaufleute 

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB) und den ergänzenden 

Vorschriften für Kapitalgesellschaften bzw. bestimmte Personenhandelsgesellschaften 

(§§ 264 bis 288 HGB) aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

2020 bis 31. Dezember 2020 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang. 

Im eingeschränkten Bestätigungsvermerk sind die Verantwortung der gesetzlichen Ver-

treter für den Jahresabschluss sowie die Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Jahresabschlusses ausführlich beschrieben. In diesem Zusammenhang 

weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung solcher gesetzlicher Vorschriften, 

die nicht die Rechnungslegung betreffen, nur insoweit zu den Aufgaben der Abschluss-

prüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen 

auf den geprüften Jahresabschluss ergeben.  

Wir haben unsere Prüfung mit Unterbrechungen von Oktober 2021 bis Juli 2022 durch-

geführt. 

Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens stellen wir im Folgenden dar: 

Entwicklung der Prüfungsstrategie 

 Erlangung eines Verständnisses des Unternehmens, seines Umfelds und seines 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) 

 Festlegung von Prüfungsfeldern und Prüfungsschwerpunkten auf Basis unserer  

Risikoeinschätzung: 

• Ansatz und Bewertung der Finanzanlagen 

• Bewertung der Forderungen an verbundenen Unternehmen/Gesellschafter 

• Ansatz der Anleihen und des Agios 

 Festlegung der Prüfungsstrategie und des zeitlichen Ablaufs der Prüfung 

 Auswahl des Prüfungsteams und des Einsatzes von Spezialisten 
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Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen 

 Auswahl kontrollbasierter Prüfungshandlungen aufgrund von Risikoeinschätzun-

gen und Kenntnis der Geschäftsprozesse und Systeme 

 Beurteilung der Ausgestaltung sowie der Wirksamkeit der ausgewählten rech-

nungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen 

 

Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten 

 Durchführung analytischer Prüfungshandlungen von Abschlussposten 

 Einzelfallprüfungen in Stichproben und Beurteilung von Einzelsachverhalten unter 

Berücksichtigung der ausgeübten Bilanzierungswahlrechte und Ermessensspiel-

räume, u.a. 

• Einholung von Bestätigungen der Kreditinstitute 

 

Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattungen 

 Bildung des Prüfungsurteils 

 Berichterstattung in Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk 

 Mündliche Erläuterungen der Prüfungsergebnisse gegenüber dem Management 

Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern sind alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufs-

übliche schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbeson-

dere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem 

vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflich-

tungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, 

ferner alle Wagnisse berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind. 
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5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung ist nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen ord-

nungsgemäß und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die den weiteren geprüften 

Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahres-

abschluss und Lagebericht abgebildet worden. 

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, 

dass die von der Gesellschaft getroffenen organisatorischen und technischen Maßnah-

men geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Sys-

teme zu gewährleisten. 

5.1.2. Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 (Anlage 1 bis 3) ent-

spricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nisse mit Ausnahme der genannten Einschränkungen des Prüfungsurteils zum Jahres-

abschluss in allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungsvorschriften des HGB 

unter Beachtung der rechtsformspezifischen Vorschriften zur Rechnungslegung. 

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren 

geprüften Unterlagen abgeleitet. Die gesetzlichen Vorschriften zur Gliederung, Bilanzie-

rung und Bewertung sowie zum Anhang wurden mit Ausnahme der genannten Ein-

schränkungen des Prüfungsurteils zum Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 

eingehalten.  

Von den Aufstellungserleichterungen gemäß §§ 274a, 276 S. 1 und 288 Abs. 1 HGB für 

kleine Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB (§ 264a Abs. 1 

HGB) wurden zulässigerweise teilweise Gebrauch gemacht. 

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in 

allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend. 
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5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

5.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt, d. h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung mit Ausnahme der genannten Einschränkungen des Prüfungsur-

teils zum Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

 

6. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Green City 

Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG, München, für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-

nuar 2020 bis 31. Dezember 2020 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prü-

fungsberichten (IDW PS 450 n.F.).  

Der von uns erteilte eingeschränkte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 3 unter „Wie-

dergabe des eingeschränkten Bestätigungsvermerks“ enthalten. 

München, den 28. Juli 2022 

 
Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Düsseldorf) 

 

Gröning 

Wirtschaftsprüfer 

Paucksch 

Wirtschaftsprüferin 
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Anlage 1

A K T I V A 31.12.2019 P A S S I V A 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Finanzanlagen I. Kapitalanteile der persönlich haftenden

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 13.758.860,29 14.297.937,56 Gesellschafterin 0,00 0,00

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 12.063.527,00 31.989.429,17

25.822.387,29 46.287.366,73 II. Kapitalanteile der Kommanditistin

B. UMLAUFVERMÖGEN 1. Kommanditkapital (Kapitalkonto I) 1.283.300,00 1.283.300,00

2. Verlustvortragskonten (Kapitalkonto III) -33.906.656,90 -6.129.936,62

I. Forderungen und sonstige -32.623.356,90 -4.846.636,62

Vermögensgegenstände III. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 1.801,64 Verlustanteil der Kommanditistin 32.623.356,90 4.846.636,62

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 384.966,64 7.360.821,27 0,00 0,00

3. Forderungen gegen die Gesellschafterin 787.190,97 4.738.000,85 B. RÜCKSTELLUNGEN

davon ausstehende Einlage: 1. sonstige Rückstellungen 44.050,00 28.474,06

EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)

4. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 365.493,25 C. VERBINDLICHKEITEN

1.172.157,61 12.466.117,01 1. Anleihen 51.788.850,00 51.788.850,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 25.182,92 526,68

II. Guthaben bei Kreditinstituten 27.788,30 119.981,07 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin 4.543.280,34 89.438,14

4. Verbindlichkeiten gegenüber 

1.199.945,91 12.586.098,08 verbundenen Unternehmen 2.533.868,43 11.127.398,55

5. sonstige Verbindlichkeiten 1.060.619,41 1.057.460,00

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 350.161,00 372.046,00 davon aus Steuern EUR 3.157,41 (Vj. EUR 0,00) 59.951.801,10 64.063.673,37

D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTER

VERLUSTANTEIL DER KOMMANDITISTIN 32.623.356,90 4.846.636,62

59.995.851,10 64.092.147,43 59.995.851,10 64.092.147,43

Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG, München

Bilanz zum 31. Dezember 2020

31.12.2020 31.12.2020
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Anlage 2

2019

EUR

1. Umsatzerlöse 29.583,33 30.000,00

2. sonstige betriebliche Erträge 0,00 13.457,00

3. sonstige betriebliche Aufwendungen -6.854.476,30 -493.323,84

-6.824.892,97 -449.866,84

4. Erträge aus Ausleihungen des

Finanzanlagevermögens 1.464.214,52 1.378.608,32

davon aus verbundenen Unternehmen:

EUR 1.464.214,52 (Vj. EUR 1.378.608,62)

5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 485.982,11 374.724,96

davon aus verbundenen Unternehmen:

EUR 485.982,11 (Vj. EUR 374.724,96)

6. Abschreibungen auf Finanzanlagen -20.016.570,33 0,00

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.885.453,61 -2.657.766,61

davon an verbundene Unternehmen:

EUR -748.648,61 (Vj. EUR -557.315,28)

-20.951.827,31 -904.433,33

8. Jahresfehlbetrag -27.776.720,28 -1.354.300,17

9. Belastung auf Kapitalkonten 27.776.720,28 1.354.300,17
10. Bilanzgewinn 0,00 0,00

Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG, München

für das Geschäftsjahr 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

2020

EUR
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Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG, München 
 

Anhang für das Geschäftsjahr 2020 

 

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRA 

104578 eingetragen und hat ihren Sitz in München. Die Firma lautet "Green City Energy 

Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG". 

 

 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und Bewertungs-

grundsätzen 

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetz-

buches. Dabei werden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 246 bis 256a HGB 

beachtet sowie die Vorschriften der §§ 264 bis 288 HGB angewendet. Die Gliederung der 

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend den Bestimmungen der §§ 266 

und 275 Abs. 2 i. V. m. § 264a Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem 

Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert. 

Die Gesellschaft erfüllt die in § 267 Abs. 1 i. V. m. § 264a Abs. 1 i. V. m. § 267a Abs. 3 Nr. 3 

HGB bezeichneten Merkmale einer kleinen Personenhandelsgesellschaft und wendet die für 

kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften gemäß § 267 Abs. 1 HGB an. 

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert 

beibehalten. Ausgenommen hiervon ist die Going-Concern-Annahme. Da am 14. Februar 

2022 Insolvenzantrag gestellt wurde und derzeit nicht von einer Sanierung ausgegangen wird, 

wird bei der Bewertung nicht mehr von der Fortführung nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB 

ausgegangen. 

Für die in der Bilanz ausgewiesenen Anleihen bestehen Rangrücktrittserklärungen. Die 

Gläubiger der Inhaberschuldverschreibungen können ihre Forderungen aus den Schuldver-

schreibungen nicht geltend machen, soweit dadurch bei der Gesellschaft Zahlungsunfähigkeit 

oder Überschuldung eintreten würde. 
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Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgte unter Beachtung der Vorschriften des § 264c Abs. 2 

HGB. 

 

 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren beizulegenden Werten 

bewertet, sofern von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen ist.  

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalbetrag 

angesetzt.  

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalbetrag bewertet. 

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag 

ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die 

Höhe des abgegrenzten Unterschiedsbetrags nach § 250 Abs. 3 HGB (Disagio) beläuft sich 

zum 31. Dezember 2020 auf TEUR 350 (Vj. TEUR 372). 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die 

zum Erstellungszeitpunkt erkennbar waren. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. 

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.  

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag 

angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. 

 

 Erläuterungen zur Bilanz 

1. Anlagevermögen  

Die Entwicklung des Anlagevermögens des Geschäftsjahres 2020 ist in dem nachfolgenden 

Anlagenspiegel 2020 dargestellt. 
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2. Finanzanlagen 

Die Angabe gemäß § 285 Nr. 11 HGB über den Anteilsbesitz mit mindestens 20 % an anderen 

Unternehmen stellt sich wie folgt dar: 

  Anteil 
am            

Kapital 

Eigenkapital 
31.12.2020 

Jahresergebnis 
2020 

Firma Sitz % EUR EUR 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Green City Energy Windpark 
Sindersdorf GmbH & Co. KG München 100 2.313.061,25 -154.191,63 

Green City Energy Windpark 
Gischberg GmbH & Co. KG München 100 2.427.327,03 -199.544,27 

Green City Energy KWP III  
Invest Italien GmbH München 100 781.734,65 -1.902.199,73 

Green City Energy KWP III  
Invest Frankreich GmbH München 100 78.915,46 16.258,07 

Green City Energy Windpark 
Fuchsstadt GmbH & Co. KG München 100 3.762.821,56 -12.901,81 

Green City Energy Windpark 
Blumberg GmbH & Co. KG München 100 2.523.133,48 -12.199,43 

Green City Energy Windpark 
Buchschwabach GmbH & Co. KG München 56 1.091.405,36 -14.422,65 
     

Es bestehen Ausleihungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren von insgesamt TEUR 22.330 

(Vj. TEUR 31.989). 

Auf die Anteile an der Green City Energy Windpark Gischberg GmbH & Co. KG wurde im 

laufenden Geschäftsjahr einer Abschreibung in Höhe von TEUR 365 vorgenommen. Daneben 

wurden Wertberichtungen auf Ausleihungen an die o.a. Gesellschaften in Höhe von insgesamt 

TEUR 19.652 vorgenommen. 
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3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 
 
Art der Forderung 

Laufzeit  
< 1 Jahr 

Laufzeit  
> 1 Jahr 

 
Gesamt 

EUR EUR EUR 

Forderungen aus  
Lieferungen und Leistungen 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   (Vorjahr) (1.801,64) (0,00) (1.801,64) 

Forderungen gegen  
verbundene Unternehmen 

 
384.966,64 

 
0,00 

 
384.966,64 

   (Vorjahr) (6.433.966,27) (926.855,00) (7.360.821,27) 

Forderungen gegen 
Gesellschafter 325.885,08 461.305,89 787.190,97 

   (Vorjahr) (4.738.000,85) (0,00) (4.738.000,85) 

Sonstige 
Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 

   (Vorjahr) (365.493,25) (0,00) (365.493,25) 

Gesamt 710.851,72 461.305,89 1.172.157,61 

   (Vorjahr) (11.539.262,01) (926.855,00) (12.466.117,01) 

Auf Forderungen gegen verbundene Unternehmen wurden in Höhe von insgesamt 

EUR 6.503.327,47 Wertberichtigungen vorgenommen. Die Forderungen betreffen 

ausstehende Zinszahlungen aus Ausleihungen.  

4. Eigenkapital 

Der Posten „Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditistin“ ist 

durch die Jahresfehlbeträge in 2015 bis 2020 entstanden, soweit diese die Kapitaleinlage der 

Kommanditistin übersteigen. Wir verweisen auf die Ausführungen der Seite 1 des Anhangs. 

Die zum Bilanzstichtag im Handelsregister eingetragene Haftsumme der Kommanditistin 

beträgt insgesamt EUR 1.283.300,00. Die Hafteinlage war zum Stichtag in voller Höhe 

erbracht. 
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5. Verbindlichkeiten 

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten: 

Art der Verbindlichkeit 
Laufzeit  

<1 Jahr 1 – 5 Jahre >5 Jahre Gesamt 
in EUR in EUR in EUR in EUR 

Anleihen 0,00 0,00 51.788.850,00 51.788.850,00 

   (Vorjahr) (0,00) (0,00) (51.788.850,00) (51.788.850,00) 
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen 25.182,92 0,00 0,00 25.182,92 

   (Vorjahr) (526,68) (0,00) (0,00) (526,68) 
Verbindlichkeiten 
gegenüber der 
Gesellschafterin 4.543.280,34 0,00 0,00 4.543.280,34 

   (Vorjahr) (89.438,14) (0,00) (0,00) (89.438,14) 
Verbindlichkeiten 
gegenüber 
verbundenen 
Unternehmen 2.533.868,43 0,00 0,00 2.533.868,43 

   (Vorjahr) (4.077.398,55) (7.050.000,00) (0,00) (11.127.398,55) 
Sonstige 
Verbindlichkeiten 1.060.619,41 0,00 0,00 1.060.619,41 

   (Vorjahr) (1.057.460,00) (0,00) (0,00) (1.057.460,00) 

Summen 8.162.951,10 0,00 51.788.850,00 59.951.801,10 

   (Vorjahr) (5.224.823,37) (7.050.000,00) (51.788.850,00) (64.063.673,37) 

Sämtliche Verbindlichkeiten sind unbesichert. 

 

 Sonstige Angaben 

1. Anzahl der Arbeitnehmer 

Während des Geschäftsjahres wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt. 

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Die Gesellschaft hat Inhaberschuldverschreibungen in Höhe von nominal EUR 51.332.000,00 

begeben. Diese werden je nach Laufzeit mit 3,5 % p. a., mit 4,00 % p. a. oder 5,00 % p. a. 
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verzinst. Zum derzeitigen Stand entstehen jährlich bis 2026 EUR 208.110,00, 

EUR 1.449.960,00 und bis 2036 EUR 456.850,00 an Zinsverbindlichkeiten. 

Gemäß Gesellschaftsvertrag vom 17. November 2015 erhält die persönlich haftende 

Gesellschafterin für die Geschäftsführung jährlich ein Entgelt in Höhe von 0,27 % des 

emittierten Anleihevolumens zzgl. einer Indexierung. Zum derzeitigen Stand bestehen jährlich 

Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 149.242,56 zzgl. Umsatzsteuer. Weiterhin erhält die 

persönlich haftende Gesellschafterin jährlich eine Haftungsvergütung in Höhe von 

EUR 2.000,00 zzgl. Umsatzsteuer. 

Für die Durchführung der kaufmännischen und technischen Verwaltung bzw. Betriebsführung 

wurde am 11. März 2016 ein Vertrag geschlossen, der jährlich mit 0,23 % des emittierten 

Anleihevolumens zzgl. einer Indexierung zu vergüten ist. Zum derzeitigen Stand bestehen 

jährlich Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 127.132,52 zzgl. der Indexierung von 2 % sowie 

Umsatzsteuer. 

3. Persönlich haftende Gesellschafterin 

Die Green City Energy Kraftwerke GmbH, München, ist persönlich haftende Gesellschafterin 

ohne eigene Kapitaleinlage. Ihr gezeichnetes Kapital zum aktuellen Stichtag beläuft sich auf 

TEUR 25. 

4. Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung oblag im Geschäftsjahr 2020 den Herren Jens Mühlhaus, Vorstand 

Green City Aktiengesellschaft i.I., München, Frank Wolf, Vorstand Green City Aktiengesell-

schaft i.I. (bis 28. Oktober 2021), München, sowie Jürgen Leinmüller, Unternehmensberater 

(bis 27. Januar 2020), München in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Green City 

Energy Kraftwerke GmbH. 

5. Einbezug in den Konzernabschluss 

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Green City AG, München, mit einbezogen, 

welche den Konzernabschluss für den größten (und kleinsten) Konsolidierungskreis aufstellt. 

Der Konzernabschluss der Green City AG wird gemäß § 325 HGB im elektronischen 

Bundesanzeiger veröffentlicht. 
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6. Nachtragsbericht 

a. Corona-Pandemie  

Bis Ende Juni 2022 konnte die Gesellschaft keine wesentlichen Auswirkungen auf die 

Geschäftstätigkeit feststellen. Angesichts der hauptsächlichen Abhängigkeit der 

Geschäftstätigkeit von den Wetterverhältnissen und mangels eigener Mitarbeiter, die ggf. 

durch Krankheit oder öffentlich-rechtlichen Ausgangsbeschränkungen ausfallen oder nur 

eingeschränkt arbeiten könnten, wird nicht mit wesentlichen finanziellen Auswirkungen der 

Corona-Pandemie gerechnet. 

b. Antrag auf Insolvenzeröffnung 

Am 14. Februar 2022 wurde beim Insolvenzgericht München Antrag auf Insolvenz wegen 

drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung gestellt. Am 25. Februar 2022 wurde Herr 

Oliver Schartl von der Kanzlei Müller Heydenreich Bierbach und Kollegen zum vorläufigen 

Insolvenzverwalter bestellt. Wann das Insolvenzverfahren eröffnet werden wird, ist im 

Zeitpunkt der Anhangserstellung noch nicht absehbar.  

 
 
München, den 28. Juli 2022 
 
 
Für die Komplementärin 
Green City Energy Kraftwerke GmbH 
 
 
 
Jens Mühlhaus 
Geschäftsführer 
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01.01.2020 Zugänge Abgänge 31.12.2020 01.01.2020 Zugänge 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 14.297.937,56 0,00 173.891,94 14.124.045,62 0,00 365.185,33 365.185,33 13.758.860,29 14.297.937,56

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 31.989.429,17 176.000,00 450.517,17 31.714.912,00 0,00 19.651.385,00 19.651.385,00 12.063.527,00 31.989.429,17

46.287.366,73 176.000,00 624.409,11 45.838.957,62 0,00 20.016.570,33 20.016.570,33 25.822.387,29 46.287.366,73

kumulierte AbschreibungenAnschaffungs- und Herstellungskosten

Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG, München

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020

Buchwerte
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